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§1
Der am 26" November 18BS in Karlsruhe gegründete Vgtein führt den Namen

BÜHGEH.GESELLSCHAFT DER SUD§TADT.
Die Abkürzung im Folgenden lautet BGS. Dcr $itz der BGS ist Karlsruhe. Die BGS

ist unter der Häg.rur. f i5 im Vereinsregister des Registergerichts in Karlsruhe einge-

tragen und führt den Zusatz e.V.

§2
Die BGS verfolgt ausschließlich und unrmittelbar gefe$ntrtzige I*99Xq im Sinne

der s§ 51 ff AO 71, insbesondere der in § 52 Abs.2 AO 77 genanntbn Förderung des

Umri,ätt-, Landschatts- und Denkmalschutzes und des Heimatgedankens, der Ju-

gend- und Altenhitfe sowie die allgemeinen Interessen der S.udstadtburger.

öi* Rrn*il der BGS volleieht sich auf dernokratischer Grundlage und unter Einhal-

tung absolUter politischer und konfessioneller Neutralität'

Die BGS ist selbsttos tätig; sie vertotgtl,lur*t*, Linie keine eigenwirtschaftlichen
Zwecke. Mittel der BGS d*rten nur für die satzungsgemäßen Zwecke venuehdet

werden. Die Mitglieder der BGS erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenl
schaft als Mitgliäder keine sonstigen Zuwendungen l§-M-{ttÖln der BGS. Es darf

keine Person 
-durch Aufgaben, die dem Zweck der BGS fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergutungen begünstigt werden.

Ats ordentliche Mitgtieder können jeder f*firnr,ne, gut beleumund{e und im Besitz
uer nurgerlichen Eärenreehte befiirdiicrre fiurgel sowie iuristische Personen aufge-

nommen werden.
Vereine können als kooperative Mitglieder der BGS beitreten. Bei $lahlen hat iedoch
nur ein Beauftragter de's jeweiligen Vereins Stimmrecht.

Die Aufnahrrre der Mitgtieder erfolgt nul,ru"*nriftlicher Beitrittserklärung. Der Vor-

stand kann die Aufnahlne ohne Angabe von Gründen ablehnen. §eine Entschei-

dung ist endgultig.
DerVollzug üer Aufnahme in die BGS wird durch Aushändigung der Mitgliedskarte
bestätigt. ie*es neue Mitglied erhäll außerdem einen Abdruck der $atzung.

§6
Mitglieder, die sich um die BG§ besonüers verdient ggmqcht haben, kÖnnen auf

Voächlag des 1. Vorsitzenden oder einen seiner beiden §telfvertreter, vom Gesamt-
vorstandlnit Stimmenmehrheit zu Ehrenrnitgliedern einannt werden. Sie sind von

der Beitragspflicht befreit.

§7

Tod und bei Vereinen durch Auftösung
durch Austritt
durch Ausschluss

a)
b)
c)

Die Mitgliedschaft endet durch



Der Austritt kann jederzeit edolgen, wird jecloch erst zum 31 .12.des laufenden Jah-

res rechtskräftig und entbindei nicht von der Zahlung des Jahresbeitrages. Der

Ausschluss ist dei vereinsschädigendem Verhalten durch Beschluß des Vorstandes

nach Anhörung des Betroffenen jederzeit möglich. Das Mitglied ist schriftlich zum

Anhörungsterriin einzuladen" Die Entscheidung des Vcrstandes ist endgültig'

§8
Jedes Mitglied zahlt einen lm voraus zu entrichtenden Jahresbetga§: dessen HÖhe

von der Häuptversammlung beschlossen wird: Der Jahresbeitrag ist spätestens zurn

31 .07. des Beitragsiahres zu entrichten.
Wer seinen Beitrdg irotz mehrfacher Anmahnung bis Jahresende nicht bezahlt, kann

durch Vorstandsböschluß ohne Anhörung aüs der BGS aüsg€§chlossen werden'

Die organe der BGS sind: 
§ g

a) der Vorstand
b) die Hauptversammlung
c) der Ehrenrat

§ 10
Der Vorstand setzt sich zusamtrlen au§

a) dern 1, Vorsitzehden
bi den beiden gleichberechtigten §tellvertretern

' c) dem Schriftführer
d) dern HauPtkassier
e) bis zu 12 Beisitzern 

e Exe-Der1. Vorsitzende sowie did beHen gleichberechtigten Stellvertreler bilden dii

kutive der BGS
Der Vprstand beschließt mit einfacher Mehrheit der bestellten Vorstandsmitglieder.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. Die BG§ wird

gerichilich unä außergerihtlich dr":rch den 1 . Vorsitzenden und einen seiner Stellverteter
vertreten
Der Ehrenrat besteht aus zwei Ehrenrnitgliedern und dem 1. Vorsitzenden. Üer Eh-

renrat hat die Aufgabe, asf Verlangen des Vorstandgs. persönliche §treitigkeiten
unter den Mitglied'ern, die ihren Uisprung irn Vereirrsleben haben odsr sich dort

auswirken, zu schlichten.
Der Ehrenrat trat beratende Funktian, aber keine BeschluBkraft. Er wird iährlich aus
den Reihen der Ehrenmitglieder gewählt.

Der Vorstand sowie zwei Kassenprüfer filJJd-" von der Hauptversammlung mit ein-

facher Mehrheit der anwesenden Mitglieder auf die Dauer von zwei Jahren versetfi
gewählt, ln einem Jahr wird der 1 . Vörsitzende, der Harlptkassier sowie die Hälfte

äer Beisitzer, 'm darauffclgenden Jahr dle beiden Stellvertreter, der $chriftführer
und die ubrigen Beisiteer. Öie Wahl des 1 . Vorsitzonden sowie seiner Stellvertreter
hat geheim äu erfolgen. Die Wahl kann arlf Wunsch der Hauptversammlunq augh
per Ätttamation duräfrgefuhrt werden. Die Tätigkeit der, Vorstandsrnitgliedej ist eh'
i'enamtlich" AufwenduÄgen im Sinne der BGS werden in angemessenem Ftahmen

unter Nachweis vergütet.



§ 12

Die Hauptversammlung findet 1ährlich irns;s{i;fi Quartal statt. Die Einberufung erfolgt

durch den 1. Vorsitzenä*n oder seine Stellvertreter durch Rundschreiben, welche

mindestens 14 Täge vor der Hauptversammlung verschickt werden müssen und de-

nen eine ausführliöh* Trg*sordnung beizufügen ist. Anträge der Mitglieder zur Haupt-

versammlung sind späteltens I Tage vor der Hauptversammlung schriftlich mit ein-

gehender BJgrundung dem 1. Vorsitzenden oder seinen Stellvertretern zuztlleiten'

§13
Die Hauptversammlung faßt ihre Beschlussrl
den Mitglieder. Satzungsänderungen müsselt
den Mitglieder beschlossen werden.

§14
Die Tagesordnung für die Hauptversammlunr; muß folgende Punkte enthalten:

1. Ausfuhrlicher Berir;ht des Vorstandes
2. Bericht des HauPtl<assiers
3. Bericht der KassertPrüfer
4. Verschiedenes

über alle Vrcrstandssitzung€n und die Mitgliederversammlungen der BGS sind vom

Schrififührer oder einer vom Vorsitzenden dzizu ernannten Person ausführliche Pro-

tokolle zu führen, welche von ihm und dem 1. Vorsitzenden bzw. einem seiner Stell-

vertreter zu unterschreiben sind'

nrit einfacher Mehrheit d*r rt",**sen-
jedoch mit 314 Mehrheit der anwesen-

§15
Eine außerordentliche Hauptversammlung ist

für erforderlich hält oder 1/10 der Mitglieder eis

und durch ihre Unterschrift bestätigen.
Vo r einer auße rordentlichen H auptversamm I u n g ist die Kasse zu prufen.

§16
Eine etwaige Auflösung der BGS kann hur fi;it 2/3 Stimmenmehrheit der Mitglieder in

e in e r e igen! z u d ies ern-Zweck e in berufe ne n .,au ßero rdentlichen H auptve rsamml u n g"

beschlossen wer,len. Diese Versammlung irat einen Liquidator zu wählen, der die

Abwicklung der BGS durchführt. Bei Auflösung der BGS oderbeiWegfall ihres bishe-

rigen Zweäks, fä6t das Vermögen der BGS an die Stadt Karlsruhe, die es unmittelbar

,äd ururchließlich für gemeinnUtzige oder rnitdtätige Zwecke zu verwenden hat.

§17
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

Die vorliegende Satzung der Bürg*r-o"3*',r1,.r,* der Südstadt e.V. tritt mit dem Zeit-

punkt deräm 25.O3.1 994 stattgefundenen l-lauptversammlung in Kraft.

Karlsruhe, irn März 1994
Für den Gesamtvcrstand

einzuberufen, wenn der Vorstand es
unter Angabe von Gründen verlangen

gez. H.-J. Kögele
'1 . Vorsitzender

gez. J, W. Gröbel
stell,r. Vors.

gez. H. Warth
stellv. Vors.


